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§ 22 K-LPVG

K-LPVG - Karntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

(1) Vor Ablauf der gesetzlichen Tatigkeitsdauer der Dienststellen- (Zentral-)personalvertretung sind Neuwahlen so
rechtzeitig auszuschreiben und durchzufiihren, dal} die neugewahlten Dienstnehmervertretungen ihre Tatigkeit
unmittelbar nach Ablauf der Tatigkeitsdauer der abtretenden Dienstnehmervertretungen aufnehmen kénnen. In den
Fallen des § 21 Abs. 2 lit. b, c und d sind Neuwahlen flir den Rest der gesetzlichen Tatigkeitsdauer binnen sechs
Wochen nach Beendigung der Tatigkeitsdauer der abtretenden Dienstnehmervertretung auszuschreiben. Eine Wahl
der anderen Dienstnehmervertretungen findet in einem solchen Falle nicht statt.

(2) Ist die Neuwahl der Personalvertreter im Fall auBergewdhnlicher Verhaltnisse nicht rechtzeitig moglich, so ist sie
unmittelbar nach Wegfall des Hindernisses durchzufihren.

In Kraft seit 01.03.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lpvg/paragraf/21
file:///

	§ 22 K-LPVG
	K-LPVG - Kärntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG


